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„Die Organisation der Natur-
schutzorgane ist von der Landes-
regierung wahrzunehmen“, heißt 
es im Originaltext des § 66, Abs. 1 
des Bgld. Naturschutz- und Land-
schaftspflegegesetzes – NG 1990. 
Im Absatz 2 des selben Paragra-
phen heißt es weiter: „Im Einver-
nehmen mit der Landesregierung 
können Aufgaben des Abs. 1 vom 
Verein der Burgenländischen Na-
turschutzorgane (VBNO) wahrge-
nommen werden.“

Auf Basis dieser rechtlichen 
Grundlage wurde der Verein im 
Jahr 1991 gegründet, feiert also 
heuer im Jahr 2016 sein 25-jähri-
ges Bestandsjubiläum.

Organisatorisch besteht der 
Verein aus der Landesleitung und 
aus den sieben Bezirksleitungen. 
Der Landesleitung obliegt vor  
allem die organisatorische und  
administrative Führung des Ver-
eins, die praktische Umsetzung  
und eigentliche Abwicklung 
der Vereinsarbeit wird in den  
Bezirksgruppen durchgeführt und 
organisiert.

Mitglieder können nur verei-
digte und bestellte Naturschutz-
organe sein, jedenfalls sind alle 

Naturschutzorgane des Landes 
im Verein organisiert, derzeit rund 
120. Nach dem Motto „Natur ist 
unsere Leidenschaft!“ arbeiten 
diese Organe im ganzen Land 
und leisten wichtige und wertvolle 
Einsätze für die Natur und Land-
schaft dieses Landes.

Auf Basis des Naturschutzge-
setzes werden die Landes-, Be-
zirks- und Gemeindebehörden 
in Belangen des Naturschutzes 
unterstützt. Die Einhaltung aller 
Gebote und Verbote der landes-
gesetzlichen Vorschriften werden 
überwacht. Die Organe bemühen 
sich um den Schutz der Natur als 
Lebensbereich von Mensch, Tier 
und Pflanze vor schädigenden 
Eingriffen und möchten bei der 
Bevölkerung Verständnis für die 
Notwendigkeit des Naturschutzes 
und der Pflege der Landschaft 
wecken. Daher werden Seminare, 
Vorträge und Exkursionen organi-
siert und durchgeführt.

Um dazu befähigt und immer 
auf dem aktuellen Stand des Wis-
sens zu sein, unterziehen sich 
die aktiven Naturschutzorgane 
regelmäßigen Schulungen und 
besuchen einschlägige Weiterbil-
dungsveranstaltungen.

Neben diesen wichtigen In-
formations-, Bildungs- und Be-

ratungstätigkeiten vollbringen 
sie auch wertvolle Leistungen 
bei aktiven Pflegeeinsätzen 
in Schutzgebieten sowie bei  
Artenschutzmaßnahmen, wie  
z. B. beim Fledermaus- oder  
Amphibienschutz. 

Es sind also durchwegs span-
nende, interessante und wichtige 
Tätigkeiten, die die Naturschutz-
organe durchführen.

Der Verein der Bgld. Natur-
schutzorgane ist darüber hinaus 
auch Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft der Berg- und Naturwach-
ten Österreichs (ABNÖ).

Sollte jemand aus der Bevöl-
kerung – Mann, Frau, Bursch oder 
Mädchen – Interesse an der Tä-
tigkeit eines Naturschutzorgans 
bekunden, freuen wir uns über 
entsprechende Kontaktaufnah-
men. Melden kann man sich beim 
Amt der Bgld. Landesregierung, 
Abt. 4 – Hauptref. Naturschutz, 
Telefon 057 600-2812 sowie bei 
der VBNO Landesleitung unter 
hermann.fruehstueck@schule.at, 
Telefon 0664 8323447.

Der nächste Ausbildungskurs 
wird voraussichtlich im Spätfrüh-
ling bzw. Frühsommer 2017 statt-
finden.

Mag. Hermann FRÜHSTÜCK
Landesleiter des VBNO

Verein der Burgenländischen
Naturschutzorgane (VBNO)
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